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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1994

Norm

ArbVG §39

ArbVG §40 Abs4

ArbVG §88a

Rechtssatz

Bei der klaren Unterscheidung im Arbeitsverfassungsgesetz zwischen Unternehmen und Konzern besteht keine

Veranlassung, für den Bereich des ArbVG diesen Begri5 einen vom Handelsrecht bzw Gesellschaftsrecht

abweichenden Begri5sinhalt zu geben, um die Interessenvertretungsaufgabe des Betriebsrates gemäß § 39 ArbVG

rechtlich durchzusetzen.
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